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I. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Zulassung der Eiseubetoudecke „ Kreutz und Schmied"
zur Verweudnug bei Hochbauten in Wien.

Erlaß des Wiener Magistrates Nom 19 . August 1906
M .-Abt . XIV , 1123/06:

In Erledigung des Ansuchens des Herrn Theodor Kreutz,  Baumeisters,
IV -, Trappelgasse 9 , wird die Verwendung der von ihm erzeugten Eisenbeton^
decke System „Kreutz L Schmied " zur Herstellung von Hochbauten im Ge-
meindegebiete von Wien unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt-
(Die Bedingungen sind gleichlautend mit den in Nummer IX der „ Gesetze Ver-
ordnungen -c." auf Seit - 104 und 105 , sutz Nr . 18 „Zulassung der Beton-
cisendecke „ Milankowitsch L Kreutz " abgedruckten Bedingungen , bei welchen
richtiggestellt wird , daß es auf Seite 105 , Zeile 27 von unten anstatt „mindestens
20iäg,ger Erhärtung " richtig „ mindestens 28tägiger Erhärtung ' zu lauten hat .)

2.
Verwendung von Wagen und lSewichte » beim Kleiu-

verkaufc von Fleisch nnd Fleischware,i.
Kundmachung vom 10. November 1906 , M .-Abt . IX , 658/06:

l.

iriott d' s 8 46 Z,fsr 4  und des 8 100 des Gesetzes vom 24 . März
1900 , L.-G .- und V .- Bl . Nr . 17 , wird in Handhabung der Lebensmittelpolizei
für den Kleinverkauf von Fleisch und Fleischwaren Folgendes angeordnet:

1. Zum Abwägen von Fleisch und Fleischwaren dürfen im Kleinverkehre
nur gleicharmige Balkenwagen und Tafelwagen (auch oberschalige oder Balance¬
wagen genannt ) verwendet werden.

^ sind auf die V -rkaufstische , jedoch nicht höher als 80 om
über dem Fußboden , aufzustellen.
^ . 3 ' der Balkenwagen dürfen höchstens 4 o,n tief , etwaige
Schalenuntersatze nicht mehr als 5 em hoch sein . Jedenfalls muß die Zunge
der Balkenwagen aus der Gleichgewichtsstellung nach beiden Seite » je 4 emausschlagen können . *

4 . Den Käufern muß jederzeit die Möglichkeit geboten sein, das Abwägen
zu überwachen . Deshalb ist es untersagt , die Wage durch Fleischstllcke oder
andere Gegenstände zu verdecken. " "

- >. a sie nicht die Tragfähigkeit der Wagen übersteigen,
mindestens folgende Gewichte bereitzuhallen : ^ '

Je ein Gewicht zu 20 , 10 und 5 Lx.
Je zwei Gewichte zu 2 und 1 Lg , 50 und 20 stieg.
Je ein Gewicht zu 10 und 5 äLg.
Zwei Gewichte zu 2 stieg.
Ein Gewicht zu 1 stieg.

6 . Stur das Gewicht von 20 Lg darf aus Gußeisen hergestellt werden.
Die Gewichte von 10 , 5 , 2 und 1 Lg wüsten — wie Z 20 der Eichordnung,
Ministerial -Verordnung vom 19 . Dezember 1872 , R .-G .-Bl . Nr . 171 , für die
Gewichte von 50 , 20 , 10 , 5 , 2 und 1 stieg vorschreibt — aus Messing , Bronze,
Pa ckfong oder anderen Legierungen kergestellt sein , welche in Bezug auf Härte
und Oxydierbarkeit den genannte » Metallen ähnlich sind.

7. Sowohl die Wagen als die Gewichte sind stets rein zu halten.
Diese Vorschriften haben nicht nur Fleischhauer , Fleischfelcher , Fleisch-

Verschleißer , Selchwaren -Verschleißer , Pferdefleischhauer , Pferdefleisch -Verschleißer,
Flecksieder . Wilddrethändler , sondern auch alle anderen Verkäufer von Fleisch
und Fleischwaren (Gemischtwaren -Verschleißer , Delikatestenhändler u . dgl .) zu
beobachten.

Übertretungen werden gemäß H 100 und Z 101 des Gesetzes vom 24 . März
1900 , L.-G - und V .-Bl . Nr . 17 , nnt Geldstrafen dis zu 400 11. eventuell mit
Haft bis zu 14 Tagen bestraft.

II.

Ferner werden den bezeichnten Gewerbetreibenden folgende Bestimmungen
in Erinnerung gebracht:

1 . Zum Wägen im öffentlichen Verkehre dürfen nur gehörig geeichte und
gestempelte Gewichte „ nd Wagen angewender werden fArt . XI der Maß-
»nd Gewichtsordnung , Gesetz vom 23 . Juli 1871 , R . -G .-Bl . Nr . 16 sr 1872 ) .

2 . Alle zum Wägen im öffentlichen Verkehre dienenden Gewichte und
Wagen sind der Nacheichung zu unterziehen , und zwar:

a ) periodisch vor Ablauf von je zwei Jahren nach dem I . Jänner desjenigen
Jahres , welches dem durch die eichamtliche Beglaubigung ausgewiesenen
Jahre der ersten Eichung , beziehungsweise letzten Nacheichung folgt,

b) fallweise vor dieser Zeit , wenn sie in einer Weise beschädigt wurden , daß
hiedurch oder infolge der zum Zwecke ihrer Wiederherstellung vorgenommenen
Reparatur ihre durch die Eichung anerkannte Richtigkeit oder sonstige
Eignung zum Gebrauche im öffentlichen Verkehre verloren gegangen oder
doch beeinträchtigt worden ist (Ministerial -Verordnung vom 28 . Mär,
1881 , R .-G .-Bl . Nr . 30 ).

3 . Sowohl die gleicharmigen Balkenwagen , wie die horizontal auszu-
stellenden Tafelwagen müssen in unbelastetem Zustande „ einspielen " , das heißt
sich, nachdem sie in Schwingungen versetzt worden sind , immer wieder in die
Gleichgewichtslage einstellen (ß 25 der Eichordnung , Ministerial -Verordnung
vom 17 . Dezember 1872 , R -G .-Bl . Nr . 171 ) .

4 . Zur Herstellung der Gleichgewichtslage dürfen keine wie immer be-
schaffenen losen AusgleichS -(Tarier - )mittel verwendet werden (XVI . Nachtrag
zur Eichordnung , zu Z 27 , Kundmachung des Handelsministeriums vom
3 . August 1901 , R .-G .- Bl . Nr . 138 , und II ., beziehungsweise auch XXXVI.
Nachtrag zur Eichordnung , zu ß 30 , Kundmachung des Handelsministeriums
vom 1 . März 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 17, beziehungsweise vom 30 . August 1898
R .-G .-Bl . Nr . 153 ) .

Übertretungen der in den Punkten 1 bis 4 angeführten Bestimmungen
werden nach der Ministerial -Verordnung vom 30 . September 1857 , R . -G .-Bl.
Nr . 198 , mit Geldstrafen von 2 bis 200 L oder mit Haft von sechs Stunden
bis zu 14 Tagen geahndet.

5 . In den ständigen oder zeitweiligen Verkanfsstätten , in welchen nach
Maß und Gewicht zugemeffen wird , dürfen ungesetzliche, das ist nicht metrische
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Maße und Gewichte, sowie metrische, jedoch nicht geeichte oder nicht rechtzeitig
nachgeeichte Maße und Gewichte und den bestehenden Eichvorschriftennicht
entsprechende Wagen nicht ausbewahrt werden, wenn auch die Gegenstände
nicht zur Anwendung im öffentlichen Verkehre bestimmt sein sollten(Mimsterial-
Verordnung vom 28, März 1881, R.-R.-Bl. Nr. 81).

Die Übertretung dieses Verbotes wird nach dieser Verordnung mit einer
Geldstrafe von 2 bis 100 X oder mit Haft von sechs Stunden bis zu sieben
Tagen geahndet.

Diese Kundmachung tritt sofort in Kraft. Gleichzeitig verliert die Kund¬
machung vom 28. Juli 1897, M.-Z, 74853/XV er 1897, ihre Wirlsamkeit,

».
Gemeindevermögen — ein unter öffentlicher

Verwaltung stehender Fond.
(ZK 295 und 302 E. O.)

Entscheidung des k, k. Ober-Landesgerichtes Wien Abt. II
vom 13. November 1906, Cw. 3062/5 , M .-Abt. VI, 4873/06:

Das k. k. Ober-Landesgericht Wien als Rekursgericht hat in der Exekutions¬
sache des M. W. in Wien, betreibender Gläubiger durch Dr. Gustav Heilpern,
Hof- und Gerichtsadvokaten in Wien, gegen CH, S, , Private in Wien, Ver¬
pflichtete, wegen 7900 X samt Nebensachen über den Rekurs der Gemeinde
Wien als Drittschuldnerin durch den Stadtanwalt Dr, Robert S w o b o d a,
Hof- und Gerichtsadvokaten in Wien, gegen den Beschluß des k, k, Handels¬
gerichtes Wien vom 19. Oktober 1906, Cw. IV, 3062/6/3, beziehungsweise
vom 7. September 1906, Cw. IV, 3062/6/2, mit welchem dem M. W.
wider CH. S . zur Hereinbringung seiner vollstreckbarenForderung im Betrage
von 7900 X samt 6 Prozent Zinsen seit 9. August 1905, 21 X 80 k Klags¬
und den auf 13 X 53 ü bestimmten Kosten des Exekutions-Antrages die Exekution
mittels Pfändung der der Verpflichtetengegen die Kommune Wien infolge
eines erlittenen Unfalles angeblich zustehenden Schadenersatzforderung im Be¬
trage von 12.000 X mehr oder weniger bewilligt, der Verpflichteten jede Ver¬
fügung über die gepfändete Forderung, sowie über das für das bestellte Pfand
und insbesondere die gänzliche oder teilweise Einziehung dieser Forderung
untersagt, an die Gemeinde Wien und deren Vertreter Dr. Robert Sw oboda
das ZahlungSverbotmit der Wirkung erlaßen wurde, daß mit Zustellung deS
Verbotes an die Kommune Wien und Dr. Robert Swoboda  die Psändung
als bewirkt anzuseben ist, und um den Vollzug dieser Exekution das k. k.
Exekutionsgericht Wien als Exekutionsgericht ersucht wurde, folgenden Beschluß
gefaßt:

Dem Rekurse wird Folge gegeben und der angefochteneBeschluß desk. k.
Handelsgerichtes Wien vom 19. Oktober 1906, Cw. IV, 3062/6/3, beziehungs¬
weise der dessen Grundlage bildende Beschluß vom 7. September 1906,
Cw. IV. 3062/6/2 dahin abgeändert, daß den vom betreibenden Gläubiger
M. W. gegen Cb, S . zur G. Z. Cw. IV, 3062/6/2 angebrachte Exekutions-
Antrag aus Bewilligung der Exekution mittels Pfändung der der Verpflichteten
wider die Kommune Wien infolge eines erlittene» Unfalles zustehenden
Schadenersatzforderungin, Betrage von 12,000 X mehr oder weniger zur
Hereinbringung seiner vollstreckbaren Forderung per 7900X samt Nebensachen
und ans Verständigung der Kommune Wien als Drittschuldnerin zu Händen
ihres Bürgermeisters abgewiesen wird.

Der betreibende Gläubiger M. W, ist schuldig, der Kommune Wien die
mit 19 X 74 ü bestimmten Rckurskosten binnen 14 Tagen bei Exekution zu
bezahlen.

Begründung.
Der Antrag des betreibenden Gläubigers bezweckt die Bewilligung der

Exekution durch Pfändung einer Forderung von 12.000 X mehr oder weniger,
welche die Verpflichtete gegen die Kommune Wien aus dem Titel der Ent¬
schädigung für einen erlittenen Unfall geltend macht und bei dem k. k. Landes¬
gerichte in Wien Z. R. S . eingeklagt hat.

Es handelt sich somit vorliegend um eine nach den eigenen Angaben des
betreibenden Gläubigers im Prozeß verfangene, derzeit noch nicht liquide
Forderung der Verpflichteten gegen die Kommune Wien.

Der Bewilligungder Exekution durch Pfändung einer solchen Forderung
steht das im Artikel IX, Z. 5 des E. G. zur Z. P . O. aufrecht erhalteue
Hofdekret vom 21. August 1888, I , G. S . Nr . 291, weiters 8 295 E. O.
und die Verordnung sämtlicher k, k. Ministerien vom 24. Oktober 1897,
R.-G.-Bl. Nr. 250, entgegen.

Nach den Vorschriften des Hofdekretes vom 21. August 1838, I , G, S.
Nr. 291, ist ein Verbot oder eine gerichtliche Pfändung auf noch nicht liquide
und bei den öffentlichen Kaffen noch nicht angewieseue Forderungen un¬
zulässig.

Nach Z 295 E. O. ist, wenn auf, eine Geldforderung Exekution geführt
wird, die dem Verpflichteten wider das Ärar oder einen unter öffentlicher Ver¬
waltung stehenden Fond gebührt, das Zahlungsverbotsowohl der Kassa, aus
welcher der Verpflichtete die Zahlung anzusprechen hat, als auch der Behörde,
zuzustellen, welche zur Anweisung der betreffenden Zahlung berufen ist.

In der Verordnung sämtlicherk. k. Ministerien vom 24. Oktober 1897,
R.-G.-Bl. Nr. 250, werden zur Durchführungder im 8 295 E. O- enthaltenen
Bestimmungen über die Exekutionsführung auf Forderungen an das k. k. Ärar
oder einen unter öffentlicher Verwaltung stehenden Fond besonder: Anordnungen
getroffen.

Der im 8 295 E. O. und in gleicher Weise der im Z 302 E. O. vor¬
kommende Ausdruck „unter öffentlicher Verwaltung stehender Fond" bezieht
sich zweifellos auch aus das Gemeindevermögen und demzufolge auf Gemeinden,
iveil nicht der engere Ausdruck„staatliche Verwaltung" gebraucht wird und auch
Gemeinden in öffentlicher Verwaltung stehen. (Siehe Entscheidung des k. k.
Obersten Gerichtshofes vom 26, Februar 1902, Z. 2195, amtliche Sammlung
Nr . 526.) Ist aber die Gemeinde Wien zu den erwähnten Rcchtsobjekten zu
rechnen, beziehungsweise ihr Gemeindevermögen ein unter öffentlicher Ver¬
waltung stehender Fond, dann sind die Kaffen der Stadt Wien öffentliche
Kaffen und dann ist in Betreff der Exekulionsführunq auf Forderungen gegen
die Gemeinde Wien nicht die Bestimmung des 8 294 E, O, allein, sondern
auch die diesfalls spezielle Vorschriften enthaltende Bestimmung des 8 295 E. O.
maßgebend, wonach die Zahlungsverbotnicht der der anweisenden Behörde,
londern auch der betreffenden Kassa zuzustellen ist, ebenso aber auch die Be¬
stimmungen des Hofdekretes vom 21. August 1838, I . G. S . Nr. 291 und
die Verordnung vom 24. Oktober 1897, R.-G.-Bl. Nr. 250, maßgebend, nach
welchem sich die Pfändung einer noch nicht liquiden und bei der öffentlichen
Kassa noch nicht angewiesenen Forderung, mag sie auch aus privatrechtlichen
Titel entspringen als unzulässig und überdies auch als undurchführbar darstelll.
(Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 12. Dezember 1905, Z. 18582,
A. I . 850.)

Es war daher die vom Erstgerichte in teilweiser Abänderung seines
ursprünglich nach8 295 E. O, erlassenen Exekutionsbewilligungs-Beschlusses vom
7. September 1906, Cw. IV, 3062/6/2 mit Beschluß vom 19. Oktober 1906,
Cw. IV, 3062/6/3, in Gemäßheit des 8 294 E. O. bewilligte Forderungs-
Pfändung im Gesetze nicht begründet, ganz abgesehen davon, daß auch die
darin enthaltene Verfügung der Zustellung des Zahlungsverboiesauch an den
Stadtanwalk Dr. Robert S w o bo d a, welcher kein gesetzlicher Repräsentant
der Gemeinde Wien ist, im Gesetz- nicht gerechtfertigt erscheint.

Demgemäß war dem Rekurse Folge zu geben und der Exekutions-Antrag
des betreibenden Gläubigers als im Gesetze nicht begründet abzuweisen.

Die Entscheidung bezüglich der Rckurskosten gründet sich auf die 88 50
»yd 41 Z. P , O. und 8 78 E. O.

4.
Gewerbliche Sonntagsruhe — Tabaktrafiken.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 18. November

1906, Z . I a-704/4 (M .-Abt. XVIII , 7791) :
Über Ersuchen der n.-L. Finanz-Landes-Direktion werden die Gewerbe¬

behörden erster Instanz angewiesen, in allen Fällen, in denen Anzeigen seitens
der Finanz-Organe wegen Übertretung der Vorschriften über die gewerbliche
Sonntagsruhe durch einen Tabak-Trafikanten in einem in Verbindung mit der
Trafik geübten der Gewerbe-Ordnung unterliegenden Betriebe einlangen, die
Finanzbehörde vom Ergebnisse der über die Anzeige eingeleiteten Amtshandlung
zu verständigen, bei von anderer Seite erstatteten Anzeigen wegen solcher Über¬
tretungen aber ,m Falle derBestrasung  deS Trafikanten der Finanzbehörde
Mitteilung zu machen.

s.
Gift Verschleiß.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den III . Bezirk
vom 23. November 1906, Z . 57100/06.

Das magistratische Bezirksamt für den III . Bezirk findet dem Karl
Rudolf Hatzinger,  Handelsagenlie und Kommissionshändler mit Chemi¬
kalien, III ., Bechardgaffe 22, die angesuchte Konzession zum Betriebe des Engros-
Verschleißes von Giften und von zu arzneilicher Verwendung bestimmten
Stoffen und Präparaten mit dem Standorte in Wien, III . , Bechardgaffe 22,
im Sinn - des 8 15, k . 14 Gewerbe-Ordnung gegen genaue Beobachtung aller
einschlägigen, namentlich der für den Verkehr mit Giften, gifthältigen Drogen
und gesundheitsgefährlichen chemischen Präparaten geltenden Vorschriften(ins¬
besondere Ministerial-Berordnung vom 21. April 1876, R.-G.-Bl. Nr. 60, und
vom 2. Jänner 1886, Nr. 10) zu erteilen.

6 .
Vorschriftswidrige Siphouverschlüfse auf Soda¬

wasserflaschen.
Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 24. November 1906,

Z . I a-3263 , M .-Abt. XVII, 8014:
Laut einer an das k. k. Ministerium des Innern erstatteten Anzeige

wird die Bestimmung der Verordnung der Ministerien des Innern und des
Handels vom 13. Oktober 1897, R.-G.-Bl. Nr. 236, nach welcher sür die
zum Flaschenverschlussehergestellten Meiallköpfe(Siphouverschlüfse), die Zinn-
legierung höchstens 10 Prozent Blei enthalten darf, nicht eingehalten. Es soll
kein einziger Zinngießer solche vorschristsmäßigeSiphonköpfe erzeugen und die
Sodawaffer-Erzeuger sollen ausnahmslos Sodawafferflascheuverwenden,
deren Verschlüsse in den meisten Bestandteilen 50 bis 80 Prozent Blei
enthalten.
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Zufolge ErlaffeS deS k. k. Handel - Ministeriums vom 8. November 1906
Z . 48395 , werden die Gewerbevehörden 1. Instanz unter Hinweis auf den
Erlaß vom 83 . März 1905 , Z . 1-731 , zur strengsten Überwachung der
gewerbsmäßigen » odawaffer -Erzeugungsstätten und eventuellen Amlshandluna
aufgefordert . "

7.
Gift -Verschleiß.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den IV . Bezirk
vom 26 . November 1906 , Z . 26225/06.

Da » magistratische Bezirksamt für den IV . Bezirk findet der Firma
? ^ ^ ^ ° ^ ^ " die ongesuchte Konzession zum Betriebe
der Gist -Verfchleißes mit dem Standorte in Wien , IV . Bezirk , Trappelqaffe 7,
uvter gleichzeitiger Genehmigung der Herrn Hugo Benno Friedländer,
IV ., Trappelgasse 3, als Geschäftsführer , zu erteilen.

Hiebei hat die Firma die mit den Ministeriaiverordiiuiiqen vom 21 Avril
1876 , R .-G .-Bl . Nr . 60 , und vom 2. Jänner 1886 , R .-G .-Bl . Nr . 10 , bezüg¬
lich des Verkehres mit Giften getroffenen Vorschriften genau einzuhalleii.

Diese Konzession wurde im hierämtlichen Gewerberegister unter der Zahl
1158/L eingetragen , für die Erwerbsteuerbemefsnng wurde die Kat . Z . 25865
vergebe » ; wegen Einleitung der Erwerbsteuerbemessung bat sich die Firma
unmittelbar an die k. k. Steueradministration für den IV . Bezirk in Wien
zu wenden.

8 .
Handwerksmäßige Gewerbe.

Verordnung des Handelsministeriums im Einvernehmen mit
dem Minister des Innern vom 30 . November 1906 , R .-G .-Bl.
Nr . 229:

In Ergänzung und teilweiser Abänderung der Ministerialverordnunq
vom 24 . September 1905 , R .-G .-Bl . Nr . 152 , betreffend die Bezeichnung
von handwerksmäßigen Gewerbe » , wird verordnet:

8 1, Punkt 53 , dieser Verordnung : ..Anstreicher , Lackierer, Schilder¬
und Schriftenmaler , gewerbemäßige Maler für Jndustrie -Erzeugniffe , Vergolder
und Staffierer , Zimmermaler ." hat zu lauten:

53 . Anstreicher und Lackierer, Schilder - und Schriftenmaler , gewerbe-
mäßige Maler für Industrie -Erzeugnisse , Vergolder und Staffierer , Zimmer-maler.

Im Gebiete der Reichshaupt - und Residenzstadt Wien sind di - Gewerbe
in Ansehung des Nachweises der Befähigung als in besonderen Punkten auf-
gezählte Gewerbe zu behandeln.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Kundmachung in Kraft.

Pfarrsprengelregnliernng im HI . Bezirke
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 1. Dezember

1906 , M .- Abt . XXII , 2206/06:

Mit den Erläffen der k. k. n .°o. Statthaltern vom 6 . März 1906,
Z . III -846/6 , und vom 21 . Juni 1906 . Z . II1 -846/8 , wurde auf Grund des
ß 20 des Gesetzes vom 7 . Mai 1874 , R .-G .-Bl . Nr . 50 , die nachstehend - Neu¬
regelung der Pfarrsprengel im XXI . Wiener Gemeindebezirke staatsbehördlich
genehmigt:

l . Grenzen der Pfarre Jedlesee.

Im Lüdweften : Die Grenze des XXI . Wiener Gemeindebezirkes gegen
den XIX . Bezirk von der Nordwestbahnbrllcke bis zur Grenze des Wiener
G -meindegebietes , dann die Gemcindegrenze bis zur Nordgrenze des Gemeinde¬
gebietes.

Im Norden : Die Grenze des Wiener Gemeindegebietes bis zur Nord-
westbahntrace.

Im Nordosten und Südosten : Die Trace der Nordwestbahn bis zur
Nordwestbahnbrllcke einschließlich.

II . Grenzen der Pfarre GroßJedlersdorf.
Im Norden : Die Nordgrenze des Wiener Gemetndegebietes von der

Nordwestbahntrace bis zur Ostgrcnze der ehemaligen Gemeinde Groß -Jedlersdorf.
Im Osten : Die Ostgrenze der ehemaligen Gemeinde Groß -Jedlersdorf

von der Grenze des Wiener Gemcindegebietes bis zur Leopoldauerstraße , dann
diese Straße bis zur Nordbahntrace.

Im Südosten : Die Trace der Nordbahn von der Leopoldauerstraße ab
bis zur Vereinigung mit der Verbindungstrace zur Nordwestbahn.

Im Süden : Die Achse der Riepl - und Jmmengaffe.
Im Westen : Die Nordwestbahntrace von der Achse der Jmmengaffe bis

zur Nordgrenze deS Wiener GeineindegcbieteS.

III . Grenzen der Pfarre Floridsdorf.
Im Südweste » : Das linke Ufer des Donaustroines von der Kronprinz

Rudolfbrücke bis zur Nordwestbahnhrücke.

Im Nordwesten : Die Nordwestbahnbrllcke von der Achs- des Donau-
stromes , dann die Nordwestbahntrace bis zur Achse der Jmmengaffe.

Im Norden : Die Achse der Immen - und Rieplgaffe , dann die Nord-
bahntrace bis zur östlichen Grenze der ehemaligen Gemeinde Floridsdorf.

Im Osten : Die Ostgrenze der früheren Gemeinde Floridsdorf von der
Trace der Nordbahn bis zum Zusammentreffen der Oberen Donaustraß - mit
der Wiener Reichsstraße.

Im Südosten : Die Kagraner Brücke über die alte Donau , dann die
Kagraner Reichsstraße , die Rampe zur Kronprinz Rudolfbrücke bis zum linken
User des Donaustromes . '

IV . Grenzen der Pfarre Leopoldau
sind dieselben , wie die des ehemaligen Gemeindegebietes Leopoldau , nämlich:

Im Süden : Die Südgrenze der ehemaligen Gemeinde Leopoldau von

Floridsdorf " " " Reichsstraße ab dis zur Ostgrenze der ehemaligen Gemeinde

Im Westen : Die Westgrcnze der ehemaligen Gemeinde Leopoldau von
der Grenze der früheren Gemeinde Kagran ab bis zur Nordgrenze des neuen
Wiener Gemeindegebietes.

Im Norden : Die Nordgrenze des Wiener Gemeindegebietes von der
Westgrenze der früheren Gemeinde Leopoldau bis zu deren Ostgrenz - .

Im Osten : Die Leopoldauer Reichsstraße von der Nordgrenze des Wiener
Gememdegebietkr bis zur Abzweigung der Südgrenze der ehemaligen Gemeinde
Leopoldau , die Straßenfläche cingeschlossen.

V. Grenzen der Pfarre Kagran.
Im Westen : Die westlich- Grenze der ehemaligen Gemeinde Kagran von

der Oberen Donaustraße bis zur Nordgrenzc des Wiener Gemeindegebietes.
Im Norden und Osten : Die Grenze des neuen Wiener Gemeindege-

bie.eS von der Leopoldauer Reichsstraße bis zur Breitenleerstraße , dann die
Ostgrenze der früheren Gemeinden Stadlau und Hirschstetten bis zur Grenze
des II . Wiener Gemeindebezirkes.

Im Süden und Südwesten : Die Grenze des II . Wiener Gemeinde-
bczirkes von der Ostgrenz - der ehemaligen Gemeinde Stadlau an bis zur
Kagraner Brücke , dann diese Brücke und die Obere Donaustraße bis zur Ab¬
zweigung der Westgrenze der ehemaligen Gemeinde Kagran.

VI . Grenzen - er Pfarrgemeinde Aspern,
welche die ehemalige Gemeinde Aspern , die Lobau und die einverlcibten Teile

von Breilenlee und Mannswörth umfassen soll:
Im Norden und Osten : Die Grenze des neuen Wiener Gemeindegebietes

von der Breiten leerst , aße ab bis zum rechten Ufer des Donaustromes.
Im Süden und Südweste » : Die Grenze des Wiener Gemeindegebietes

längs des rechten Donanufers von der Kreuzung der Ostgrenze Wiens mit
diesem Ufer bis zu dem Punkte , wo die Grenz - des XXI . Wiener Gemeinde-
bezirkes die Genie,ndegebietsgrenze verläßt , dann die Südwestgrenze des
XXI . Bezirkes bis zur Abzweigung der Westgrenze der ehemaligen Gemeinde
Aspern.

Im Westen : Die Westgrenz - der früheren Gemeinde Aspern von der
Bezirksgreuze an bis zur Breitenleerstraße.

Diese Psarrsprengelbegrenzung tritt mit 1 . Jänner 1907 in Kraft.

1«.
Hausierverbot in der Gemeinde Szeghegy (Komitat

Bäes -Bodrog ) .
Rund -Erlaß der k. k. n .- ii. Statthalterei vom 3 . Dezember

1906 , Z . Ia -3371 , M .- Abt . XVII , 8171/06:

Mitteilung des königl . ungarischen Handelsministeriums vom
19 . Oktober 1906 , Z . 76849 , wurde die Ausübung deS Hausierhandels in der
Gemeinde Szeghegy des Bücs -Bodroger Komitates unter Aufrechlerbaltnng der
im 8 17 der bestehenden Hanstervorschriften und in den diesen Paragraphen
ergänzenden Nachtragsverordnungen den Bewohner » gewisser Gegenden ge-
währten Rechte verboten.

Dieser Erlaß ergeht behufs Darnachtung an alle k. k. Bczirkshauptinann-
schäften, an den Wiener Magistrat , an sämtliche magistratische Bezirksämter,
an die Stadträte in Wr .-Neustadt und Waidhofen ° . d. Ybbs und an die n .-ö.
Handels - und Gewerbekammer.

LL.
Gift -Verschleiß.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den III . Bezirk
vom 3 . Dezember 1906 , Z . 53090/06:

Das magistratische Bezirksamt für den III . Bezirk findet dem Mag
pharm . Heinrich Piller,  Gemischlwaren -Verschleiß , III ., Löwengasse 17 die
angesuchle Konzession zum Betriebe des Verschleißes von Giften und von zu
arzneilicher Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten , insofern derselbe
nichl ausschließlich den Apothekern Vorbehalte » ist, mit dem Standorte in Wien
III ., Löwengaffe 17 , gegen genaue Beobachtung aller einschlägigen , namentlich

2
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der für den Verkehr mit Giften , gifthaltigen Drogen und gesnndheitsgesahr-
lichen chemifchen Präparaten und der über die Abgrenzung der Befugmsfe der
Apotheker gegenüber den Materialwarenhandlungen rc. (Ministerial -Verordnungen
vom 2l . April 1876 , R .-G .-Bl . Nr . 60 , vom 2 . Jänner 1886 , R .-G .-Bl.
Nr . 10 . vom 17 . September 1883 , R .-G .-Bl - Nr . 152 , vom 17 . Juni 1886,
R .-G .-Bl . Nr . 97 und vom 8 . Dezember 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 188 > geltenden
Vorschriften zu erteilen.

12 .
«etriebsorganisation für das Brauhaus der Stadt
Wien und die Lkononne „Wallhof " zu Rannersdorf.

(Brauh .-Ref ., Z . 353 1906 .)
L . Sachliche Organisation.

I.

Zur Leitung und Durchführung des Betriebes des Brauhauses der Stadt
Wien und der Ökonomie „ Wallhof " werden bestellt:

1 . Ein GemeinderatS -Ausschuß,
2 . die Brauhaus -Direktion,
3 . die Gutsverwaltuug des „ Wallhof " .

II.

Der zu bestellende Gemeinderats -Ausschuß führt den Titel „ Gemeinde-
rats -A »Sschuß für den Betrieb deS Brauhauses der Stadt Wien und der
Ökonomie „ Wallhos " und besteht aus dem Bürgermeister , den Vize -Bürger-
meistern und sechs vom Gemeinderate aus feiner Mitte gewählten Mitgliedern,
sowie drei vom Gcmeinderate aus seiner Mitte gewählten Ersatzmännern.

Die Wahl der Mitglieder und Ersatzmänner findet aus die Dauer ihres

MandMeS dieses Ausschusses find der MagistratS -Direktor und
der Direktor der Stadlbuchhaltung , nach Erfordernis der Stadtbau -Drrektor
eventuell deren Stellvertreter mit beratender Stimme beizuziehen . Mit be¬
ratender Stimme haben an den Verhandlungen über Brauhaus -Angelegen-
heiten auch der Brauhaus -Direktor beziehungsweise der Direktor -Stellvertreter,
an jenen über die Ökonomie der Gntsverwalter teilzunehmen . Nach Erfordernis
kann der Ausschuß auch den Braumeister mit beratender Stimme be,ziehen.

Dem vorgenannten Ausschüsse obliegt die Entscheidung aller auf den
Betrieb des Brauhauses und der Ökonomie bezughabenden Angelegenheiten
mit Ausnahme jener , welche dem Gemeinderate oder dem Stadtrate Vor¬
behalten oder welche der Brauhaus -Direktion beziehungsweise der Gutsver-
waltung übertragen find . «

Insbesondere obliegt dem obgenannten Gemeinderats -Ausschilsfe.
1 . Die Überwachung der gesamten Verwaltung und Betriebsführuug;
2! Die Aufstellung des jährlichen Voranschlages und die Prüfung der

JahreSnchnung ^ ^ reitung ^ er Anträge , über welche die Entscheidung deS
Stadt - oder Gemeinderates einzuholen ist;

4 . die Genehmigung nicht bedeckter Auslagen bis zum Betrage von
20 000 L , sowie jener bedeckten Auslagen , welche im einzelnen Falle den
Betrag van 4000 L , beziehungsweise insofern es sich um jährlich wieder-
kehrende Auslagen handelt , den Betrag von 400 L übersteigen , insbesondere
auch die Bewilligung von Darlehen an Kunden des Brauhauses der Stadt
Wien'

5 . die detaillierte Festsetzung der Menge der alljährlich anzukaufenden
Rohmaterialien und deren Einkauf . Für einzelne Fälle , insbesondere wenn es
sich um den Ankauf von Rohmaterialien direkt bei den Produzenten handelt,
kann der Gemeinderats -Ausschuß drei seiner Mitglieder mit dem Rechte aus-
statten , gemeinsam und unter Beiziehung des Brauhaus -Direktors , beziehungs-
weise des Direktor -StellvertreterS und deS Braumeisters die für den Brauerei¬
betrieb notwendigen Einkäufe an Gerste , Malz und Hopfen selbständig

abzuWießenetwaiger  Vorschriften für den Betrieb und die Geschäfls-
qebarnnq , sowie die Regelung des Dienstverhältnisses des Personales;

7 . Die Erstattung eines Vorschlages an den Stadtral bezüglich der durch
diesen vorzunehmcnden Anstellung

des Brauhaus -Direktors,
„ Brauhans -Lirektor -StellvertreterS,
„ Braumeisters,
„ Oberbuchhalters und
„ GutsverwalterS,

sowie hinsichtlich der ebenfalls dem Stadtrate vorbehaltene » Auflösung deS
Dienstverhältnisies zu diesen Angestellten;

8 . di - Aufnahme und Entlastung der nachbezeichneten Angestellten.
s ) Brauhaus

des technischen Betriebs -Assistenten,
„ Kafsa - und Rechnungsführers,
„ Buchhalters und

der Kontoristen,
„ Bierkassiere,
„ Akquisiteure,

des Schaffers,
der Magazineure,
„ Faßmanipulanten und
„ Portiere;

d ) Ökonomie
deS Ökonomie -Adjunkten;
9 . die Abschreibung , Nachsicht oder Herabsetzung uneinbringlicher Forde-

rungen bis zum Betrage von 10 .000 L;
10 . die Bewilligung von Entschädigungen für außerordentliche Arbeit - ,

leistungen , von Aushilfen an das Personale und von Gehaltsvorschüssen,
insoweit hiezu nicht nach den folgenden Bestimmungen die BranhauS -Direktion
beziehungsweise die Gutsverwaltung berechtigt ist;

11 . die alljährliche Aufstellung eines Wirtschaftsplanes für die
Ökonomie;

12 . die Bestimmung der Verkaufspreise für Bier und die Brauerei-
Nebenprodukte sowie die Festsetzung der Zahlungsmodalitäten.

III.
Die Brauhaus -Direktion untersteht unmittelbar der Magistrats -Direktion.

Die Kontrolle über die Buchführung und Geldgebarung übt der Direktor der
Stadtbuchhaltung ans . In Angelegenheiten , welche der Genehmigung des
Bürgermeisters oder der Beschlußfast,mg deS Stadtrates , beziehungsweise des
Gemeinderates unterliegen , hat die Brauhaus -Direktion im Wege der Magi¬
strats -Direktion Bericht zu erstatten und ihre Anträge zu stellen . Der Brau-
Hans -Lirektion wird folgender Wirkungskreis zugewiesen:

1 . Die gesamte kurrente Geschäftsführung und Geschäftsleitung , der Ver-
kehr mit den Kunden;

2 . die Bewilligung einmaliger Auslagen im Betrage von 4000 L , ferner
jährlich wiederkehrende Auslagen bis znm Betrage von 400 L , endlich die Be¬
willigung von Remunerationen und Aushilfen für das Personale bis zum
Betrage von 200 L , alles dieses aber nur dann , wenn die betreffenden Aus-
lagen im Voranschläge bedeckt sind ; <

3 . die Bewilligung zur Veräußerung von beweglichen Gegenständen,
wenn deren Wert weniger als 500 L beträgt;

4 . die Verfassung aller an den Gemeindcrat , den Stadtrat , den Bürger¬
meister oder den Gemeinderats -Ausschuß zu leitenden Berichte , Voranschläge
und Anträge betreffs des Brauhausbetriedes;

5 . die Verwaltung jener Realitäten , welche zum Brauhausbetriebe be¬
nützt werden mit Ausnahme der im Wallhofe befindlichen Stallungen , Adap¬
tierungen , Renovierungen und dergleichen in den Naturalwohnungen der
Direktoren dürfen , wenn der Aufwand hiefür 30 L übersteigt , nur nach vorher
eingeholter Genehmigung des GemeinderatS -Ausschuffes vorgenommen werden;

6 . der Abschluß von Einkäufen au Rohmaterialien bis zum Betrage von
10 .000 L in allen jenen Fällen , in welchen wegen besonderer Dnnglichkert die
sonst notwendige Einholung eines Beschlusses deS Aemeinderats -AuSschusseS
aus Geschäflsrückfichten , insbesondere wegen möglicher Ausnützung günstiger
Konjunkturen oder sonst sich darbietender günstiger Gelegenheiten nicht abge-
wartet werden kann . Über die aus Grund dieser Bestimmung abgeschlossenen
Geschäfte und bewilligten Darlehen ist bei der nächsten Sitzung des Gemeinde-
rats -Ausschusfes unter Nachweisung der besonderen Dringlichkeit eingehend
Bericht zu erstatten und sind die bezüglichen Fälle besonders in Evidenz zu

Aufnahme und Entlastung des Personales , insoweit dies nicht dem
Gemein 'derats -Ausschusse beziehungsweise dem Stadtrate Vorbehalten ist, die
Bemessung der Löhne für dies-S Personale unter B -dachtnahm - aus die hiefür
im Voranschlag - vorgesehene Bedeckung , ferner die Erteilung von Lohn - und
Gehaltsvorschüssen an dieses Personal - bis zum Betrage von 50 L im einzelnen
Falle . Die Aufnahme und Entlassung des technische» Betriebspersonales hat
stets im Einvernehmeu mit dem Braumeister zu erfolgen;

8 . die regelmäßige Berichterstattung über die lausenden Geschäfte und
die besonderen Vorkommnisse an den Gemeinderats -Ausschuß.

Zur Unterzeichnung von Ausfertigungen und Korrespondenzen ist sowohl
der Direktor als auch der Direktor - Stellvertreter berechtigt . Hinsichtlich Unter-
s -rtigung von Schecks und Bankaufträgen trifft der Bürgermeister die eiforder-
lichen Verfügungen.

Die Gutsverwaltung des Wallhof untersteht unmittelbar der Magistrats-
Direktion . Di - Kontrolle über die Buchführung und Geldgebarnng übt der
Direktor der Stadtbuchhaltung aus . In Angelegenheiten , welche der Genehmr-
qunq des Bürgermeisters oder der Beschlußfassung des Stadtrater , beziehungs¬
weise des Gemeinderates unterliegen , hat die Gutsverwaltung im Wege der
Maqistrats -Direktion Bericht zu erstatten und ihre Anträge zu stellen.

Die Gutsverwaltung des Wallhos wird von einem hiefür bestellten Ver-
Walter besorgt, dem folgender Wirkungskreis zukommt:

1 . Die gesamte kurrente Geschäftsführung und Geschäftsleitung ein¬
schließlich deS Bich -Ein - nnd Verkaufes , des Handeinkauses der notwendigen
Materialien und Verkaufes der Molkereiprodukte , der Garten -Erzeugnisfe und
der Fechsung , sowie die Festsetzung der Verkaufspreise und der Zahlung «-

2 . die Bewilligung einmaliger Auslagen biS zum Betrag - von LOOO L,
ferner jährlich wiederkehrender Auslagen bis zum Betrage von 400 L , endlich
die Bewilligung von Remunerationen und Aushilfen für das Personale bis
zum Betrage von 200 L , vorausgesetzt , daß alle diese Auslagen , m Voran-

schlage^ bediickt̂ sind, ^ ^ ^ Veräußerung beweglicher Gegenstände , deren Wert
weniger als 500 L beträgt;

4 . die Verfassung aller an den Gemeinderat , den Stadtrat , den Bürger.
Meister oder den Gemeinderats -Ausschuß zu leitenden Berichte , Voranschlag-
und Anträge betreffs der Gutsverwaltung;

5 die Verwaltung der zur Ökonomie gehörigen Realitäten , Adap-
tierungen Renovierungen und dergleichen in der Naturalwohnung des Guts-
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Verwalters dürfen, wenn der Aufwand hiefür 30 X übersteigt, nur nach vorher
eingeholter Genehmigung des Gemeinderats-AnSschusses vorgenommen werden;

6. die Aufnahme und Entlassung des Personales, insoweit dies nicht dem
Stadtrate, beziehungsweise Gemeinderats-Ausschusse Vorbehalten ist, die Be¬
messung der Löhne für dieses Personale unter Bedachtnahme auf die hiesür im
Voranschläge vorgesehene Bedeckung, die Erteilung von Gehalts- und Lohn¬
vorschüssen an dieses Personale biS zum Betrage von 50 X im einzelnen Falle;

7. die regelmäßige Berichterstattung über die lausenden Geschäfte und die
besonderen Vorkommnisse unter Anführung der auf Grund des Punktes1 be¬
sorgten An- und Verkäufe.

V.
Auf den Betrieb des Brauhauses der Stadt Wien und der Ökonomie

„Wallhof" haben die mit Präsidial-Erlaß vom 14. Juli 1904, Z. 9715, für
die übrigen städtischen Unternehmungen festgesetzten Bestimmungen sinngemäße
Anwendung zu finden.

n. NurmativIreflimmunlM.
Nadtrat:

t » .

Nichterwerb der mit dem Bürgerrechte verbundenen
Vorteile durch die geschiedene Gattin.

Erlaß des Magistrats -Direktors Dr . R . Weiskirchner
vom 20. Oktober 1906, M . D. 3367/06 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 76) :

Die im städtischen Bersorgungshause in Liesing in Pflege stehendeA. N.
suchte um Übersetzung in das Bürgerversorgungshausan, da ihrem Gatten,
von dem sie seil dem Jahre 1894 gerichtlich geschieden ist, im laufenden Jahre
das Bürgerrecht verliehen wurde.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 3. Oktober 1906 zur Pr.
Z. 9589 (M.-Abt. XI b, 3532/06) hierüber folgenden Beschluß gefaßt:

„A. N. wird mit ihrem Ansuchen um Zuerkennung der mit der Ver¬
leihung deS Bürgerrechtes an ihren geschiedenenGatten verbundenen Vorteile
abgewiesen, da sich die Bestimmung des Z 8 des Gemcindestatutes vom
24. März 1900 nur ans die im gemeinsamen Haushalte mit ihrem Gatten
lebende Frau, also nur auf eine rechtsbeständige und ungeschiedene Ehe bezieht."

Hievon setze ich die städtischen Ämter in Kenntnis.

14
Bestimmung der Gräberpreise im Heiligenstädter

Friedhöfe.
Der Wiener Stadtrat hat am 26. Oktober 1906, Pr .-Z . 14228

(M .-Abt. X, 3977/06 ), folgenden Beschluß gefaßt:
1. Die Preise sür Grüfte und Gruftplätze im Heiligenstädter Friedhofe'

sowohl auf der Terrasse als im anderen Teile des Friedhofes werden, wie folat.
festgesetzt:

für Zugewicsene für Nichtzugewiesene
s) sür eine fertige Doppelgruft. 2400 X 4800 X
b) für eine fertige einfache Gruft . . . . 1400 „ 2800 „
«) sür einen Doppelgruftplotz. 1600 „ 3200 „
ä) für einen einfachen Gruftplatz . - . . 800 „ 1600 „

2. Die Preise für die eigenen Gräber werden folgendermaßen bestimmt:
a) für ein eigenes Grab mit 20jähriger Benützungsdauer100 X für Zu¬

gewiesene, 400 L für Nichtzugewiesene;
b) für ein eigenes Grab auf Friedhofsdauer 200X für Zugewiesene, 800 X

sür Nichtzugewiesene.

1»

Gebühren für die Grnftplätze und Grüfte im Hietzinger
Friedhofe für Nichtzugewiesene.

DerWienerStadtrathat am 14.November 1906, Pr .-Z . 15355
(M .-Abt. X, 6043/06 ), folgenden Beschluß gefaßt :j

Die Gebühren für Gruftplätze und Grüfte im Hietzinger Friedhofe werden
für Nichtzugewiesenevom 1. Jänner 1907 an, wie folgt, festgesetzt:

für einen einfachen Gruftplatz mit . 3000 X
für einen Doppelgruftplatz mit . . 6000
sür eine fertige einfache Gruft mit . 6000
für eine fertige Doppelgruft mit . - . ! . ^ 10800 "

-Magistrat:
16 .

Exekntionsführung bei Gast und Schankgewerben.
Erlaß des Magistrats -Direktors Dr . R . Weiskirchner

vom 8. November 1906, M .-D . 3478/06 (Normalienblatt des
Magistrates Nr. 81) :

Laut Mitteilung des n.-ö. Landesausschuffes vom 21. Oktober 1906,
Z. 7166/24/06, wurde mit den Beschlüssen des k. k. Exekutionsgerichtes Wien
vom 12. September 1906, E. II 2276/5 und vom 15. September 1906, E. II
4263/5 über Antrag des betreibenden Gläubigers — in beiden Fällen einer
Brauerei — der Verkauf des Gast- und Schankgewerbes der Verpflichteten
G. M. im XII. Bezirke und I . I . im VIII. Bezirke durch öffentliche Ver¬
steigerung bewilligt.

Beide Beschlüsse wurden vomn.-ö. Landesfond?, welchem in beiden Fällen
wegen Forderungenan rückständiger Auflage auf den Verbrauch von Bier ein
Pfandrecht an der Konzession der Verpflichteten zusteht, im Rekurswege ange-
fochten, u. zw. kurz gesaßl mit der Begründung, daß der exekutive Verkauf
eines Gast- und Schankgewerbes— wie überhaupt eines jeden Gewerberechtes
mit Ausnahme der radizierten und der verkäuflichen(Real-) Gewerbe— sowohl
nach der Exekulionsordnung(arg. er H 332 und 341) als insbesondere nach
der geltenden Gewerbeordnung(srx . ex Z 56, Al. 1, 2 und 3) unzulässig ist
und weiters, selbst die Bejahung dieser prinzipiellen Frage angenommen, die
Voraussetzungen einer solchen exekutiven Berwertnnqsart nicht gegeben wären
(arx. ex Z 332, Al. 1 E. O.).

Ungeachtet dieser Rekursausführungen wurden beide Rekurse vom k. k.
Landesgerichte in Wien in Z. N. S . als Rekursgericht mit den Beschlüssen
vom 10. Oktober 1906, R. XIII 734/6 und N. XIII 733/6 unter Berufung
auf die erstrichterlichenAusführungenals unbegründet abgewiesen.

Ein weiterer Nechtszng gegen dies? Entscheidungen ist nachS 239 letzter
AbsatzE. O. ausgeschlossen.

Der n. - ö. Landesausschuß wies nun in seiner eingangs bezogenen
Zuschrift auf die schwerwiegendenFolgen hin, die sich in privatrechtlicher Be¬
ziehung sür das Erträgnis der der Gemeinde Wien zufließenden Bierauflage,
aber auch in sozialpolitischer Hinsicht ergeben, da dem Gläubiger die Ver¬
nichtung der wirtschaftlichen Existenzgrundlage des Verpflichteten ermöglicht
und dergestalt ein höchst persönliches, ein Lebensintereffe eines Großteiles des
Gewerbestandes ernstlich gefährdet würde.

Zur Hintanhaltung dieser Folgen gibt die Gewerbeordnungein Mittel
in die Hand, durch die Versagung der Kenntnisnahme der Zurücklegung der
zwangsweise verkauften Konzession des Verpflichteten durch den über Ermächtigung
des k. k. Exekutionsgerichlesan Stelle des Verpflichteteneinschreitenden Ersteher.

In Gemäßheit des Z 56 der Gewerbe-Ordnung stellt sich die Konzession
(abgesehen von den Realgewerben) als ein subjektives öffentliches Recht dar,
welches überhaupt nicht Gegenstand von Privatrechtsgeschäften sein kann und
auf die Person des Konzessionärs— abgesehen von den im Gesetze ausdrücklich
ausgesprochenen Ausnahmen des Fortbetriebesaus Rechnung der Witwe und
der minderjährigen Erben — eingeschränktist.

Gegenstand von Privatcechtsgeschäften, sei es freiwilliger oder exekutiver
Art, kann nur die Gewerbeunternehmung, d. i. der Komplex der Privatrecht¬
lichen und privatwirlschaftlichen Verhältnisse(Inventar , Kundenkreis rc.) sein.

Diesem Gesichtspunkte trägt auch die Exekulionsordnung insofern Rechnung
als sie im Z 332 den Zwangsverkauf auf „veräußerliche" Rechte einschränkt,
worunter eben Gewerbe-Konzessionen nicht subsummiert werden können und als
der Z 341 bei gewerblichen Unternehmungenausdrücklichnur die Zwangs¬
verpachtung und Zwangsverwaltungzuläßt.

Diesfalls sei auf eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom
22. November 1901, Z. 10851, hingewiesen, welche hinsichtlich einer Gast-
und Schankkonzessiondie Exekution durch eine der in den W 332 bis 340
erwähnten Verwertungsartensür unzulässig erklärt.

Beim Festhalten an diesen Anschauungen ergibt sich:
1. daß die Zurücklegung einer Konzession nur durch die Erklärung des

Konzessionärs  beziehungsweise im Falle seiner Handlungsunfähigkeit
durch dessen gesetzlichen Vertreter erfolgen kann;

2. daß diese Erklärung durch einen Beschluß des Exekutionsgerichtes
nicht suppliert werden kann;

3. daß aber auch die Zurücklegung des Konzessionärs, dessen Dispositions¬
fähigkeit in Bezug auf das Gewerbe-Etablissement vorausgesetzt, mithin im
Falle der auf das Unternehmen geführten und bei der Gewerbebehörde vvr-
gemerkten Exekution nur dann zur Kenntnis genommen werden kann, wenn
sämtliche vorgemerkten Exekutionssührer dieser Zurücklegung zustimmen.

Unter Hinweis auf den den gleichen Gedanken zum Ausdrucke bringenden
Rund-Erlaß vom 11. August 1906, M.-Abt. XVII, 5139 sx 1908, werden die
oben ausgesprochenen Grundsätze den magistratischenBezirksämtern zur Darnach-
achtung in Erinnerung gebracht.
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Polizeiliche Assistenz

Erlaß des Magistrats -Direktors Dr . R . Weiskirchner
vom 9. November 1906, M .-D . 3505/06 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 82) :

Von einem magistratischen Bezirlsamle wurde bei einem k. k. Bezirks-
Polizei -Kommissariate darüber Beschwerde geführt , daß in einigen Fällen
Sicherheilswachleute , die von technischen Organen des magistratischen Bezirks¬
amtes um Assistenzleistung angegangen wurden , diese Assistenz verweigerten.

Aus diesem Anlaste bat die k. k. Polizei -Direktion mit der Zuschrift vom
16 . Oktober 1906 , A . B . 1432 , u . a . Nachstehendes mitgeteilt:

„Laut des Organisationsstatutes der k. k. Sicherheitswache , 3 . Abschnitt:
„ „ Allgemeine Grundsätze über die Ausübung des Dienstes »" sind Assistenzen nur
dann selbständig zu leisten , wenn der betreffende Beamte sich mit einem schrift¬
lichen Aufträge zur Vollziehung einer bestimmten Amtshandlung ausweist oder
durch seine Uniform kenntlich ist und Gefahr am Verzüge haftet . Sind diese
beiden Erfordernisse nicht vorhanden , so ist der Betreffende mit seinem Assistenz-
begehren an das zuständige Kommissariat zu weisen.

Eine Assistenz wäre daher von den Organen des Stadtbauamtes von
vornherein nur dann anznsprechen , wenn die Sladtbauamtsorgane mit Grund
eine Widersetzlichkeit befürchten.

In diesem Falle ist die Assistenz beim zuständigen Kommissariate anzu¬
sprechen.

Rur in äußerst dringenden Fällen kann bei größerer Entfernung des
Kommissariates das nächste Wachzimmer , unter ganz besonderen Umständen
der nächste Nayonsposten um Assistenz angegangen werden ."

Hievon setze ich die städtischen Ämter znr Darnachachtung in Kenntnis.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte im Jahre 1000
publizierten Gesetze und Verordnungen.

Nr . 218 . Vierter Nachtrag zur Manipulationsvorschriftfür
Hof - , Staats - und öffentliche Fondskassen , sowie Kaffen der k. und k. Privat-
nnd Familienfonds , hinsichtlich der Personaleinkommen , und Besoldungssteuer
von Dienstbezügen , N .-G -Bl . Nr . 209 ex 1899.

Nr . 210 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 7 . November 1906 , betreffend das Ausmaß der Lachlüsten
für Tafelsalz.

Nr . 220 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 8 . November 1906 , wegen Abänderung der mit dem Fiuanz-
ministerial -Sclaffe vom 2 . Juli 1888 . R .-G .-Bl . Nr . 124 , verlautbarten Ver-
wendnngsvorschristen für die Spirituskontrollmeßapparatc von Dolains k i,
A . M . Beschorner und B . P ri ck, System I . Weiser.

Nr . 221 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 8 . November 1906 , betreffend die Errichtung eines Steuer-
amles in Jablonöw in Galizien.

Nr . 222 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 12 . November 1906 , betreffend die Konzessionierung einer
mir elkktrischer Krast zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahn von Abbazia-
Mattuglie über Bolosca und Abbazia nach Lovrana.

Nr . 222 . Gesetz vom 16 . November 1906 , womit
einige Bestimmungen des Disziplinarstatuts für Advokaten und Advokaturs-
kaiidtdaten vom 1. April 1872 , R .- G .-Bl . Nr . 40 , und der Advokatenordnung
vom 6. Juli 1868 , R .-G .-Bl . Nr . 96 , abgeändert und ergänzt werden.

Nr . 224 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 20 . November 1906 , betreffend die Abänderung der Haus-
zinsstcuer -Einzahlungstermine im Steuereinhebungsbezirke Brandeis a . E.

Nr . 225 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 24 . November 1906 , betreffend eine Ergänzung des 8 4 des
Statutes für den Staalseisenbahnrat.

Nr . 220 . Verordnung des Finanzministeriums
und des Handelsministeriums im Einvernehmen mit
dem Obersten Rechnungshöfe vom 25 . Oktober 1906,
betreffend die Verwendung von Postsparkassen -Erlagscheinen zu Zahlungen
an die Perzeptionsämter.

Nr . 227 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 16 . November 1906 , betreffend die Konzessionierung von
mit elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahnen in Karlsbad,
und zwar a) von der Theatergaffe zum Helenenhofe und b ) von der Marien-
baderstraße zum südlichen Rande des Helenenhofplateaus.

Nr . 228 . Kundmachung der Ministerien des
Innern , für Kultus und Unterricht , der Finanzen
und der Justiz vom 21 . November 1906 , betreffend die
in einzelnen der im Rcichsrate vertretenen Königreiche und Länder eingeführten
Schulbeiträge oder sonstigen gesetzlichen Beiträge zu öffentlichen Anstalten von
unbeweglichem Nachlaßvermögen , welches zu einer nach den allgemeinen

j Regeln über die Gerichtszuständigkeit in einem anderen der im Reichsrate
vertretenen Königreiche und Länder abznhandelnden Verlasscnschaft gehört.

Nr . 22 » . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern
vom 30 . November 1906 , betreffend eine Ergänzung und teilweise
Abänderung der Ministerial -Verordnung vom 24 . September 1905 , R .-G .-Bl.
Nr . 152 , über die Bezeichnung der handwerksmäßigen Gewerbe .*)

Nr . 230 . Verordnung des Handelsministeriums
^ im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern
^ vom 29 . November 1906 , womit die im Reichsrate vertretenen

Königreiche und Länder in 35 Anssichtsbezirke für die Amtshandlungen der
Gewerbe - Inspektoren eingekeilt werben.

Nr . 231 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 6 . Dezember
1906 , betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Durchführungs-
Vorschrift zum Zolltarifgesetze vom 13 . Februar 1906 , R .-G .-Bl . Nr . 22 , und
der Erläuterungen zum Zolltarife.

Nr . 232 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 6 . Dezember

! 1906 , betreffend die Hinausgabe des Verzeichnisses über den durchschnitt¬
lichen Handelswert der wichtigsten , der Wertverzollung nach Nr . 622 unter¬
liegenden chemischen Hifsstoffe und Produkte.

Nr . 233 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 4 . Dezember
1906 , betreffend das Verfahren zur Entscheidung von Streitfällen zwischen

i Parteien und k. k. Zollämtern hinsichtlich der Bemessung der Zollgebühren,
ferner das Verfahren zur Erteilung von rechtsverbindlichen Zolltarifauskünften.

Nr . 234 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 6 . Dezember 1906 , betreffend die Abänderung der Bestim¬
mungen über die Ruhegenüsse der dekretmäßig bestellten Postmeister , der Post-
vffizicnten und der Mechanikergehilfen.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen re ." vollinhaltlich ausgenommen.
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